
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BKS-11/1837-81 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 , § 4 Abs. 5 

ARegV 

wegen Festlegung zur Bestimmung des Qualitätselementes 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Alexander Lüdtke-Handjery, 

den Beisitzer Daniel Matz, 

und den Beisitzer Rainer Sender, 

gegenüber der regionetz GmbH, Zum Hagelkreuz 16, 52249 Eschweiler, vertreten durch die 

Geschäftsführer 

- Netzbetreiber 
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am 16.12.2011 beschlossen: 

1. 	 Der Beschluss vom 06.02.2009 (AZ. BK8-08/1837-11} zur Festlegung der 

Erlösobergrenzen, wird hinsichtlich der Werte zur Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen auf Grund eines Qualitätselementes für die Kalenderjahre 2012 

und 2013 wie folgt geändert: 

Auf die Erlösobergrenze ist jeweils ein Bonus für die Jahre 2012 und 2013 in Höhe 

der Anlage 5 hinzuzurechnen. 

2. 	 Die Festlegung ist bis zum 31.12.2013 befristet. 

Gründe 

1. 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur 

Bestimmung des Qualitätselementes nach § 4 Abs. 5 der Anreizregulierungsverordnung 

eingeleitet. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde 

gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Dem Bundeskartellamt und der Landesregulierungsbehörde, in deren Bundesland der Sitz 

des Netzbetreibers belegen ist, wurde gemäß § 58 Abs.1 Satz 2 EnWG Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. 

Für die Bestimmung des Qualitätselementes, hat die Bundesnetzagentur bereits zuvor zwei 

Festlegungen getroffen. Zum einen wurden alle Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen im 

Sinne des § 3 Nr. 3 EnWG, die keinen Antrag auf Teilnahme am vereinfachten Verfahren 

gemäß § 24 ARegV gestellt haben oder deren Antrag auf Teilnahme am vereinfachten 

Verfahren von der Regulierungsbehörde abgelehnt wurde, gemäß der Festlegung über die 

Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit 

Strom (AZ. BKS-11/001) aufgefordert, die Kennzahlen zu den Versorgungsunterbrechungen 

sowie zusätzliche Daten zur Bestimmung der Referenzwerte und der Bestimmung der 

monetären Auswirkung (Bonus/Malus) auf die individuelle Erlösobergrenze bis spätestens 

zum 31.05.2011 elektronisch an die Bundesnetzagentur zu übermitteln. Zum anderen wurde 

eine Festlegung über den Beginn der Anwendung, die nähere Ausgestaltung und das 

Verfahren der Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit für 

Elektrizitätsverteilernetze (AZ. BKS-11 /002) getroffen. 
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Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 24.11.2011 Gelegenheit 

gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigten Entscheidung der 

Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat insbesondere mit Schreiben vom 

15.12.2011 Stellung genommen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

Die Festlegung des Qualitätselementes des Netzbetreibers erfolgt auf Grundlage des 

§ 4 Abs. 5 ARegV und § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige 

Regulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 

Satz 1 EnWG. 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Die Regulierungsbehörde bestimmt das Qualitätselement eines Netzbetreibers gemäß § 4 

Abs. 5 ARegV nach Maßgabe der § 19 und § 20 ARegV. Die Bestimmung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

3. Ermittlung des Qualitätselementes 

Auf die Erlösobergrenze können gemäß § 19 Abs. 'I ARegV Zu- oder Abschläge 

vorgenommen werden, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit von 

Kennzahlenvorgaben (Referenzwerten) abweichen. 

Zur Bestimmung des Qualitätselementes Netzzuverlässigkeit Strom wurden die Daten aller 

Elektrizitätsverteilernetzbetreiber, die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV 

teilnehmen, herangezogen. 

Abweichend vom Beschluss über den Beginn der Anwendung, die nähere Ausgestaltung und 

das Verfahren der Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit 

für Elektrizitätsverteilernetze (AZ. BKS-11/002) werden Letztverbraucher, welche an die 

jeweilige Netz- oder Umspannebene des dem eigenen Netz nachgelagerten oder 
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benachbarten Netzbetreibers angeschlossen sind, nicht zur Bestimmung des 

Qualitätselementes herangezogen. Letztverbraucher, die an fremden nachgelagerten Netzen 

angeschlossen sind, können von Versorgungsunterbrechungen in vorgelagerten Netzen 

betroffen sein. rne Einbeziehung der Letztverbraucher, welche an die jeweilige Netz- oder 

Umspannebene des dem eigenen Netz nachgelagerten oder benachbarten Netzbetreibers 

angeschlossen sind, ist zur Bewertung der eigenen Qualität daher prinzipiell sachgerecht. 

Die Überprüfung der zur Bestimmung des Qualitätselementes übermittelten Daten hat jedoch 

verdeutlicht, dass eine Plausibilisierung der Anzahl dieser Letztverbraucher nicht 

vollumfänglich möglich ist. Es wurde festgestellt, dass Netzbetreiber abweichend vom 

Beschluss über den Beginn der Anwendung, die nähere Ausgestaltung und das Verfahren 

der Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit für 

Elektrizitätsverteilernetze (AZ. BK8-11 /002) sehr unterschiedliche Angaben zu den 

Letztverbrauchern, welche an die jeweilige Netz- oder Umspannebene des dem eigenen 

Netz nachgelagerten oder benachbarten Netzbetreibers angeschlossen sind, gemacht 

haben. So wurde unter anderem vorgetragen, dass nicht das gesamte Netzgebiet des 

nachgelagerten/benachbarten Netzbetreibers versorgt wird oder dass der jeweilige 

Netzbetreiber mit dem nachgelagerten/benachbarten Netzbetreiber im 

„Normalschaltzustand" nicht verbunden sei, d.h. der Schalter zwischen den Netzen nur in 

Störungsfällen zur schnelleren Wiederversorgung geschlossen werden würde. Weiterhin 

wurde festgestellt, dass die von den Netzbetreibern beim nachgelagerten/benachbarten 

Netzbetreibern angefragten Daten zu den entsprechenden letztverbrauchern oftmals von 

den Angaben abwichen, die im Rahmen der Abfrage nach § 52 EnWG von den 

nachgelagerten/benachbarten Netzbetreibern an die Bundesnetzagentur selbst gemeldet 

wurden. Somit ist in diesem Fall von einer sehr heterogenen Datenbasis auszugehen, die 

aus Sicht der Bundesnetzagentur nicht ausreicht, um sie belastbar anzuwenden. Nach 

Abwägung der damit einhergehenden Ungenauigkeiten bei der Bestimmung des 

Qualitätselementes hat sich die Bundesnetzagentur entschieden, Letztverbraucher, welche 

an die jeweilige Netz- oder Umspannebene des nachgelagerten/benachbarten Netbetreibers 

angeschlossen sind, nicht bei der Bestimmung des Qualitätselementes zu berücksichtigen. 

Somit erfolgt die Bewertung der Qualität des Netzes lediglich mit den an das eigene Netz 

angeschlossenen Letztverbrauchern. Diese Beschränkung ist tragfähig, da sie unter 

Beachtung der oben beschriebenen Plausibilisierungsschwierigkeiten das System zu 

Bestimmung des Qualitätselementes im Wesentlichen lediglich dahingehend beeinflusst, 

dass die Anreizwirkung des Qualitätselementes sinkt. 

3.1. Kennzahlenermittlung 

Die Netzzuverlässigkeit wurde für die Niederspannungsebene auf Basis der Kennzahl SAIDI 

(System Average Interruption Duration Index) und für die Mittelspannungsebene der 
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Kennzahl ASIDI (Average System Interruption Duration Index) bewertet. Für die Ermittlung 

der Kennzahlen sind geplante und ungeplante Versorgungsunterbrechungen mit einer Dauer 

von mehr als drei Minuten herangezogen worden. Die ungeplanten 

Versorgungsunterbrechungen umfassen die Unterbrechungsanlässe „atmosphärische 

Einwirkungen", „Einwirkungen Dritter" und „Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein 

erkennbarer Anlass". Geplante Versorgungsunterbrechungen sind als Unterbrechungsanlass 

„Sonstiges" berücksichtigt worden. Die geplanten Versorgungsunterbrechungen wurden mit 

einem Faktor von 0,5 bewertet. 

Aus den ermittelten Kennzahlen wurde für die Niederspannungsebene und die 

Mittelspannungsebene jeweils ein Mittelwert über die drei Kalenderjahre 2007 bis 2009 

gebildet. 

Bei Netzübergängen die im Zeitraum vom 01.01.2007 bis zum 31 .05.2011 vollzogen wurden, 

wurden grundsätzlich alle Werte für die Jahre 2007 bis 2009 sowie die zulässige 

Erlösobergrenze 2011 um den Netzübergang bereinigt. Dabei wurde unterstellt, dass der 

Netzübergang bereits am 31.12.2006 vollzogen worden wäre. Damit wurde sichergestellt, 

dass das derzeit vom Netzbetreiber betriebene Netz durch die Qualitätsregulierung 

vollständig erfasst wird. 

Zur Berechnung des Qualitätselementes ist für den Netzbetreiber ein SAIDI in Höhe von 

••und ein ASIDI in Höhe von~erangezogen worden (Anlage 6a). 

3.2. Referenzwertermittlung 

Die Ermittlung der Kennzahlenvorgaben (Referenzwerte) erfolgte wie im Beschluss (AZ. 

BKS-11/002) dargelegt mittels einer Regression unter Berücksichtigung der Lastdichte, 

soweit sie sich als statistisch bedeutsam erweist. 

Die Lastdichte bildet in diesem Zusammenhang gebietsstrukturelle Unterschiede ab, wie sie 

gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 ARegV zu berücksichtigen sind. Die Lastdichte berechnet sich 

aus der höchsten zeitgleichen Summe der viertelstündlichen Leistungswerte aller 

Entnahmen aus einer Netzebene [in kW] (zeitgleiche Jahreshöchstlast) und der jeweiligen 

Fläche [in km2
]. Die zeitgleiche Jahreshöchstlast wird für die Niederspannungsebene durch 

die versorgte Fläche [in km2
] und für die Mittelspannungsebene durch die geografische 

Fläche [in km2] dividiert. Somit erfolgt auch eine nach Mittel- und Niederspannungsebene 

getrennte Berechnung der Referenzwerte auf Basis einer Regressionsrechnung. Basis für 

die Berechnung der Lastdichte ist das Kalenderjahr 2009. 
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1 Veröffentlicht auf der Internetseite der Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de 

Demnach beträgt die Lastdichte des Netzbetreibers in der Mittelspannung -[kW pro 

km2
] und in der Niederspannung-[kW pro km2

] (Anlage 6a}. 

Die Lastdichte fließt in die Regressionsberechnung als einzige erklärende Variable ein. Es 

handelt sich somit um ein einfaches Regressionsmodell. 

Analytische Untersuchungen des Beraterkonsortiums (vgl. Gutachten zur Konzeptionierung 

und Ausgestaltung des Qualitäts-Elementes (Q-Element} im Bereich Netzzuverlässigkeit 

Strom sowie dessen Integration in die Erlösobergrenze" der CONSENTEC GmbH in 

Kooperation mit der Forschungsgemeinschaft für Elektrische Anlagen und Stromwirtschaft 

e.V. und Frontier Economics Limited1
} haben ergeben, dass der funktionale Zusammenhang 

zwischen der Lastdichte und der Netzzuverlässigkeit durch einen hyperbolischen 

funktionalen Zusammenhang auf Basis einer einfachen Regression hinreichend angenähert 

werden kann. Hinsichtlich des Exponenten c haben die Untersuchungsergebnisse gezeigt, 

dass dieser zwischen 0,5 und 1 liegen sollte. 

a 
YRe r = -c + b . X 

mit: 

YRef: Referenzwert für den SAIDI 

x: Wert Lastdichte des Netzbetreibers 


a,b,c: Werte Regressionskonstanten 


In die Regressionsrechnung sind Datensätze von 207 Netzgebieten von insgesamt 21 4 

Netzgebieten bei 202 Netzbetreibern eingegangen. In der Regressionsrechnung wurden 7 

Netze nicht berücksichtigt, da es sich hierbei um Neugründungen handelt, für die keine 

SAIDl/ASIDI Werte für den Betrachtungszeitraum ermittelt werden konnten. Die Ermittlung 

des Bonus/Malus für diese Netzbetreiber erfolgte durch eine nachträgliche Bonus/Malus

Aufteilung des abgebenden Netzbetreibers. 

Auf Basis des zur Verfügung stehenden Datensatzes wurden die Regressionskonstanten a, 

b, c geschätzt. Hierbei wurde das Schätzverfahren der Kleinste-Quadrat-Anpassung 

(ordinary least squares method, OLS-Schätzer) verwendet, durch das die Summe der 

Abweichungsquadrate minimiert wird. Ziel ist es, die Regressionskoeffizienten a, b und c so 

zu bestimmen, dass die Summe der Abweichungsquadrate zwischen den tatsächlichen 

Yi-Werten und den mittels der Regressionsfunktion geschätzten YRerWerten minimal ist. 
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Zusätzlich erfolgte eine Gewichtung der Abweichungsquadrate anhand der Anzahl der 

eigenen Letztverbraucher des jeweiligen Netzbetreibers, entsprechend den Vorgaben des 

§ 20 Abs. 2 S. 1 ARegV. Zur Gewichtung der SAIDl-Abweichungsquadrate wurde die Anzahl 

der eigenen Letztverbraucher auf der Niederspannungsebene angesetzt. Zur Gewichtung 

der ASIDl-Abweichungsquadrate wurde die Anzahl der eigenen Letztverbraucher in der 

Mittel- und Niederspannungsebene herangezogen. Mit der Gewichtung anhand der 

Letztverbraucher ist gleichzeitig eine unmittelbare Gewährleistung der Erlösneutralität 

verbunden. 

Sowohl für die Mittel- als auch für die Niederspannung wurden die Regressionsrechnungen 

mit den Regressionskonstanten c =0,5; 0,6; 0, 7; 0,8; 0,9 und 1 durchgeführt. 

Somit ergaben sich jeweils sechs Modelle. Aus diesen Modellen wurde jeweils dasjenige 

Modell ausgewählt, bei dem zunächst die Regressionskoeffizienten a und b statistisch 

signifikant waren, wobei die Vertrauenswahrscheinlichkeit mit 95 % angesetzt wurde. 

Darüber hinaus wurde als Maß für die Güte der jeweiligen Funktion das Bestimmtheitsmaß 

R2 sowie die F-Statistik verwendet. Das Bestimmtheitsmaß drückt den durch die Funktion 

erklärenden Anteil and der Gesamtvarianz der Punktewolke aus. 

mit y Re .r : Funktionswert, y; : tatsächlicher Wert und y : Mittelwert der tatsächlichen Werte 

Zusätzlich wurde die Güte der Modelle mit Hilfe eines F-Tests geprüft. Dabei wird untersucht, 

ob das Bestimmtheitsmaß der Regression Null ist. Wenn diese Hypothese abgelehnt wird, 

kann man vermuten, dass das gewählte Regressionsmodell einen Erklärungswert für die zu 

erklärende Variable besitzt. 

Bezüglich des Exponenten c hat sich sowohl in der Nieder- als auch in der 

Mittelspannungsebene ergeben, dass die höchste Modellgüte mit dem Exponent c=1 erreicht 

wird. 

Auf dieser Grundlage ergaben sich für die Niederspannungsebene folgende 

Modellparameter: 

a 
YRe l = -c + b . X 
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mit: 

YRe/: Referenzwert für den SAIDI 

x: erklärende Variable Lastdichte 

a: 2114, 10 

b: 3,35 

c: 1 

R2 =0,08383 

F = 7, 19846E-06 

Die Modellparameter der Mittelspannungsebene ergaben sich wie folgt: 

a b
YRe/ = -. +

x' 

mit: 

YRe/: Referenzwert für den ASIDI 

x: erklärende Variable Lastdichte 

a: 1.839,21 

b: 4,51 

c: 1 

R2 = 0 71932 
' 

F = 1,5347E-59 

Auf dieser Grundlage wurde für den Netzbetreiber in der Niederspannungsebene ein 

Referenzwert von - und in der Mittelspannungsebene ein Referenzwert von 

ermittelt (Anlage 6a). 

3.3. Ermittlung Bonus/Malus 

Zur Ermittlung des Zuschlags (Bonus) oder des Abschlags (Malus) auf die zulässige 

Erlösobergrenze wurde die Differenz zwischen dem ermittelten Referenzwert und dem 

gemittelten individuellen SAIDI beziehungsweise ASIDI des Netzbetreibers mit der jeweiligen 

Anzahl der Letztverbraucher des Kalenderjahres 2009 der entsprechenden Netzebene und 

mit dem Monetarisierungsfaktor des Kalenderjahres 2009 multipliziert. Anschließend erfolgte 

eine Addition über die Netzebenen: 
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Bonus/Malus =(YRef - y) x Anzahl Letztverbraucher x 0, 18 €/min/Letztverbraucher/a 

Entsprechend der Festlegung über den Beginn der Anwendung, die nähere Ausgestaltung 

und das Verfahren der Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich der 

Netzzuverlässigkeit für Elektrizitätsverteilernetze (Al... BKS-11/002) beträgt der 

Monetarisierungsfaktor 0, 18 €/min/Letztverbraucher/a . 

a) 	 Für die Niederspannungsebene wurden folgende Daten zugrunde: 

• 	 YRef: 

• 	 Anzahl der Letztverbraucher: 

Für die Niederspannungsebene ergibt sich somit ein Bonus in Höhe von 

b) 	 Für die Mittelspannungsebene wurden folgende Daten zugrunde gelegt: 

• 	 YRef: 

• 	 Anzahl der Letztverbraucher (inkl. aller nachgelagerten eigenen Netz- und 

Umspannebenen): 

Für die Mittelspannung ergibt sich somit ein Bonus in Höhe von 

Für die Nieder- und Mittelspannungsebene ermittelt sich demnach insgesamt ein Bonus in 

Höhe von 

3.4. Kappungsgrenze 

Um die Auswirkung auf die Erlösobergrenze zu begrenzen, wurden Kappungsgrenzen 

berücksichtigt. Der Bonus- und Malusbereich wurde symmetrisch und einheitlich gekappt. Es 

wurde eine Kappung der Erlösauswirkung von 4% der Erlösobergrenze des Kalenderjahres 

2011 abzüglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten und - falls vorhanden - abzüglich 

der Kosten für die Netzebenen Höchstspannung, Umspannebene HöS/HS, Hochspannung 

und die Umspannebene HS/MS vorgenommen. Ausschlaggebend für die Bestimmung der 

Kappungsgrenze innerhalb eines Kappungskorridors von 2 bis 4 % war die Minimierung der 

Abweichung von der angestrebten Erlösneutralität. Somit wird sichergestellt, dass sich die 

Zuschläge oder Abschläge auf die Erlösobergrenze über die Gesamtheit aller betroffenen 

Verteilernetzbetreiber möglichst ausgleichen. 
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3.5. Anpassung der Erlösobergrenzen 

Die Erlösobergrenzen sind in den Jahren 2012 und 2013 um folgende Beträge zu erhöhen: 

Erlösoberg renzenanpassung Erlösobergrenzenanpassung 

des Kalenderjahres 2012 des Kalenderjahres 2013 

III. 

Hinsichtlich der Kosten nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

IV. 

Die beigefügten Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur 

(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde 

innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 

4047 4 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder 

Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 

Beschwerde stützt, enthalten . Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 16.12.2011 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

l.P'~Zf 
Lüdtke-Handjery Sender 
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Prüfergebnis Struktur- und Kostendaten 

Bclriebsnummer der Bundesnetze entur: 
Nelznummcr der Bundosnetzaaentur. 
Stromnetzbetreiber: 

10001837 

re ionet 

. ~-
„~ .- - . 

„HH'oH HHH· - -·H -• · -• .-„ -: •• • 
• " " "· '• ' oOo•o•••o H o,• -~· ••• „•.„ ,H_H ' 

lnslnlllcrtc Bcmcsscnsscholnlelstuno allor 
Ortsnelztmnsform~toren 2007 (MVAJ 

Installierte BcmosscnsGcheinlcis1ung allor 
Ortsnctztrnnsformatorcn 2000 {MVA] 

lnstalliorto Bemosscnsschoinloistuno aller 
Ortsnct2transforrm:11orcn 2009 {MVA] 

lnstolllcrte Bomessungsschclnlclstung oller 
Letztvcrbrauchcrtransformatorcn 2007 
MVA 
lnstalliutte BcmcssungGSchclnlclstung aller 
Lelztvcrbrauchortransformatoron 2008 
MVA 

lnstolliorto Bcm®sunosscholnlci~lung oillcr 
LolztvcrbmuchortrMsformatoron 2009 
MVA 

Summe 
hiervon Kostcnstollo HOS 
hiervon Koslcnslcll~ HöSIHS 
hiervon Kostcns1cltc HS 
hiervon l<ostenstolle HSIMS 
hleNon Kostenstelle MS 
hiervon Kostonstello MS/NS 
hiervon Kostenstelle NS 

Anlage 1 reglonetz GmbH AZ: BK!l-1111837-81 

Seile 1von1 
Stond: 10.12.2011 



Prüfergebnis Kennzahl SAIDI für Niederspannungsebene 

Atmosphärische Einwirkung 

Gosa mtdouor aller VU mit dem Anlass "Atmosph:Jrische 
Einw1rkun „ (Mlnulon] 

Anzilhl aller VU mit dem Anlass "Atmosphärische 

1"~~~~~~~~~"~~~11:-,"'"L'"'V,..,d"lo-vo-n.,.VU"""'"m-..,,.H.,.de-m-.,..An""'l-as

"'Atmos Mrischo Elnwirkuna• betroffen worcn 

Summe der unterbrochenen Kundenminuten Obor alle VU 
SAJDJ aller VU mit Anlass "Atmos härische Einwirkun " 

-s----+---
1 
An-za_h_IJ___ 

[Letztverbroucher] 

Lctztvcrbrauchermlnulen 
Minuten 

Einwirkung Dritter 

Ges.amtd.oucr aller VU mit dem Anlass "Einwirkuno Dritter" Minuten 
An!ahl <Jllcr VU mit dem Anlass "Einwlrkunci Drillet"' Anzahl 
S,umme aller LV, die von VU mit dem Anlass "Einwirkung 
Drillet" bclrorren waren 

(Lctzlverl>roucher) 

Summe der unterbrochenen Kundenminuten Ober .olle VU 
mit dem Anlass "Elnwirkun Dritter" 
SAIOI oller VU mit dem Anlass "Elnwirkun Dritter" 

Zuständigkeit des 
Netzbetreibers/ 

kein erkennbarer Anlass 

Gesamtdauer aller VU mit dem Anlass "Zusttindlgkeil das 
Netzbclrelbcrs/koln erkennbarer Anlass„ 

[Mlnu1en) 

Anzahl oller VU mit dem Anlass "Zustöndlgkeit des 
Nelzbotrcibers/keln erkennbarer Anlass" 

(Anzohl) 

Summe aller LV, dio von VU mit dom Anlass 
''Zustnndigkoil des Netzbetreibers/kein erkennbarer 
Anlass"' bctrorton waren 

StJmmo der unterbrochenen Kundenminuten Ober alle VU 
mfl dem Anlai;~ •zusWndlgkait des NetzbotroiboN>lkein 
orkennbaror Anlilss" 

[Letztverbrauchor] 

(Lotztvcrbrauchermlnuten] 

SAIOI oller VU mit dem Anlass "ZustOndigkcit dco 
Netzbetreibers/kein crkonnbnror Anlass· 

(Minuton) 

SAlDI ungeplant 

Summe der unterbrochenen Kundcnmlnuton Ober olle VU 
mit den AnWssen "Atmosphfüischo Einwirkung". 
"Einwirkung Dritter" und "Zuslöndigkcil das 
Netzbelrcibers/kcin erkennbarer Anlass" 

(Lotztvorbrauchcrminuton) 

SAJOI nllor vu mit den Anlassen "Atmosphärfache 
Einwirkung", "Einwlrkuno Drtttcr" und "Zust~ndlgkalt des 
Ne!zbctrelbers/koln erkennbarer Anlass" 

[Minuton) 

Sonstige geplant 
(ohne Gewichtung) 

Gcsomtdouor oller VU mit dem Anlass "'Sonstige ocplont" [Minuten] 

Anzahl aller VU mit dem Anla~s "Sonst! c c lant" Anzahl 
Summa oller LV, die von VU mit dem Anlass "Sonstlgo 
oe lont• bctroffon wnrcn 

(Lctztverl>rauche~ 

Summe dor untorbrochenon Kundonmlnutcn Ober allo VU 
mit dem Anlass "Sonslf o e lnnl" 

[lolztvorbrouchcrmfnuten} 

SAIOI aller VU mildem Anlass "Sonstige gepinnt" (Minuten) 
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Gewichtete Summe llUS (untorbrochane Kundenmlnuton • 
[Lotztverbrauchermlnuton)Sonstige geplant O 5 Ober alle VU mit dem Anlass '"Sonstloe eolant" 


(Gewichtung mit 50%) SAIDI aller VU mit dem Anla•s "Sonstigo geplant" mit eine 
 (Minuten}
Gcwichtuna von 50% 

SAJDI gesamt 

Höhere Gewalt 

Zählcrwochsol 

Summe der unterbrochenen l{undonmlnuten Ubcr alle 
vu mit den Anlassen „Atmosph!lrtscho Einwirkung", 
"Einwirkung Drilter", "Zustl!ndlgkelt des (Letztverbrauchenninutenj 
NctzbctrclbcnJ/kcin erkennbarer Anlass" und 
"Sonstlgo ocplant (Gewichtung mit 50%)" 

SAIDI nllor VU mit den Anl:lsson "Atmosphärische 
Einwirkung", „Einwirkung Dritter'', "Zuständigkeit des 
Nctzbctrclb1m•/kcln erkennbarer Anlass" und 
"Sonstige geplant (Gewichtung mit 50~'•J" 

(MtnutonJ 

Rückwirkungsstörungen 

Gest:Jmtdauor aller VU mll dem Anlass 

Anzahl aller VU mit dem Anlass *ROckwfrkungsstörungon" 

Summe aller LV, die von VU mildem Anlass 
"Rüc:kwirkun sstörun cn" betroffen waren 

Summa der untorbrochencn Kundonmlnulon Obor olle VU 
SAIDI aller VU mit dom AnltHiS "ROckwlrkun sstörun on" 

Gesamtdauer nller VU mit dem Anlass ''Höhoro Gewalt" 
Anzahl ollor VU mit dem Anlass 1-iöhcrc Gewalt" 
Summe aller LV, die von VU mit dom Anlass "Höhere 
Gewalt" bctrorron waren 

Summe der untcrbroc:honon Kundenminuten über alle VU 
mli dem Anlass '"Höhere Gcwall" 
SAIDI allor VU mil dom Anlri:;;s '"Höhere Gewalt" 

Gt'.!samtdnucr aller VU mit dem Anlass "Zählerwechsel" 
Anzahl oller VU mit dem Anlass "Zählerwechsel" 
Summa oller LV, dio von VU mit dom Anlass 
"Zilhlcrwcchscf" bolro cn w:iren 

Summe der untcrbrochonon Kundcnmlnuton über olle VU 
mit dem Anlims "Zfihlerwcchs.ol" 
SAIOI allor VU mit dem Anlass ·zahtorwcchsol" 

Minuten 

(Anzahl} 

(Letztverbrauche~ 

Letztvcrbrauchormlnulon 
Minulon 

Minuten 
Anzahl 

(Lotztvcrbrauche~ 

fletztvorbrauchermlnulon] 

Minuten 

Minuten 
Anzahl 

(Letztvorbrnuc:her} 

[Lotztvorbraucherminuten] 

Minuten 
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Prüfergebnis Kennzahl ASIDI für Mittelspannungsebene 

Von der Antrag~ollorln Obonnfttolta Wone: 

GeAmtdauet a!lar VU mit dem 
Anlass "AtmO'"..ph:risc.he {Min!Aen) 
E!nwnun 

MzlN der VU mit dom MIGu 
"Atm-..cn. E_.ung" (Anzahl! 

Summe untt'rbtoc:hene 
in:l~rtl! 

Su:':\r""~~:."lle~ 
LVT&NKT, auf'gru"\d wn VU mit (MVAJ 

A tmosphär1 sche Einw irkung dem .tna::s "Atmospharbehe 
E"nNirkun „ 

Suntme aw (Untorbrotmno ........... 
Bem~sung--dlclnlct::;tung 

LVT&NKT • Oa.lor VU) fibcr d o 
VU mit dem Ad~s._........_ 

(MVAMih.Jtcn] 

AS\01 aler VU mit Anlm:s 
"Atm~&r..che Biwi'kung" 

(MVAMinuttnlMVA) 

Einwirkung Dritter 

Son~tlgc gcpl:int 
(ohne Gewichtung) 

Gcumtdauer a!er VU mit dem 
Aria;s -aw.nung Dritter" 

Anzahl .:!er VU m.lf. dem Anl::u 
"Einwßung Dritto(' 

Summe unterbrocheno ......,.,.. 
Bem~eln!clstl..ng 
LVT&NKT, au'".gundvon VU mit 
dem Mau -elnwirkuog Dritter'" 

SUmme 8l.l!S (Ll'lletbroehene 
rotaczrte 
Bernec-..:;~aln!ci:tung 

LVT&NKT •Dauer VU) Ober d e 
VU rn.'td•m Alb&s ~ung 
Oritttf' 
ASIOI D:Cf VU mlt ~ 
"EitrMrtun Dnltt:f" 

[Minuten] 

[Anzahl] 

~AVA) 

(MVM......,,J 

{MVNblutenlJ.tVA) 

A SIDI ungeplant 

SUmme <:1.1$ (i.nterbroehcne 
ins~.ert'l 
Bem~:;ung:;scheinlcistlXlg 

LVTl.NKT • 0 4ucr VU) Ober alle 
VUmit den An!~cn 

"Al:mc:iph3ri-"..c:hc Einwitkl.l'lg", 
•Einwirkung Ort.tcr" ood 
~cfgkc!t dc::; 

Nctzbcb"cl>en;f11:e:n crkembete 
AnlllZ'" 

1\5101 a!'.or VU mit den Ate3sen 
"~tmospM.ri::d'lc Ei'twinlung", 
"ElnvMkung On"ttcr" und 
"Zim~C.-gkelt des 
Netzbetre:ticrt.lkein crkcf\l\b01cr 
An!O:~" 

Gec-..amld3U cr Dl!cr VU m!t dem 
An!::::s "Scm.tigo ocp!art" 

Anr.!.hlc..':er VU mit dem ~':i 

"Son:;f~c ~l!D111nr 

Summe unl!!rbrochene 
ire;t;i!ierte 
Bcme~::hc!n!ch>tung 

LVTCU~KT• .:ufUf'Jf'd von W mil 
dem Anla<;" "Son::;tlge gcpl::nr 

Summe ctn (unterbrochene 
lruötai!'".'erte 
BcmC""uun~:dtdnlat.tung 
LVT&NKT • O:iucr VU)Ober alle 
\IU mit dem An::i<J.s "Scn:rtlgc 

ctt.:irir 
AS IDI ~!ler VU m!I Anlo~ 
"Sonsti a c !.::i nt' 

(MVAMinuten) 

[MVAt.1inuten/MVAJ 

[M:t1utcn) 

!Anzoh!J 

II.VA] 

[MVAM.'nutan] 

IMVAU!nuteN'MVA) 

Zuständigkeit des 

Netz.botrcibcrs I 


kein erkennbarer Anlass 


Gesamtd~n -.!er VU mit dem 
ArbH "Zu:s~gkdt dH 

(Minuten) 
No:tzbctreibcMilktln erkcnnb41cr 

An!nU" 

Anm1' ia::er W m:t ~cm Arl~ 


"Zi.n.tlndi;kcil des 

[A=hl]

N01Zbr.7d:ttrsllte1r'I crkeMbnrcr 
Anl:I;~" 

Summe unterbrochene 
in;tderte 
Bcm~!nlclsb.a1g 
LVT~NKT. ou!grund von VU mft [MVA] 
d!)m An1-zs~kck de1 

NelZbetrd>erslkcin erkennl:l:ret 
MI::»" 

Summe l&lJS (Ul"IW'brochcru1 

Bemo:sa.ri~w.t:lstung""""""' 
LVTl.NKT •Dauer VU) Ober o.l!e 

(MVAM!nutcn} 
VU mit dem 1.nles 
"'Zir.tilndigkell do:; 
Netzbetreibers/kein erkennbCl'er ,.,..,.. 
ASIDI R!!ef VU mit Anl:i::;!I 

~z~11ncf;ok.dt des 
(MVAMlnutan/MVA] 

Notzbctrelbcrs/kcln erkCMbarcr 

Anl:.:s:;" 
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Anlago 3 roglonetz GmbH Al.:. BK&-11/18'7·81 

SonstJge geplant 
{Gewichtung mit 50•/.) 

Gewichtete Summe ous 
(!.1'1!erbrochcne imtaJ!imU 
Bcmessun~Udetstung 
LVf&NKT • cnum VU • 50%) 
Ober a!e VU mit dem Anlass 
~omtiqo p1onr 

AStrn .:er vu mit~• 
"Scnstigo geplant" mit einer 
Gewlch von 50'Ai 

(MVAl-J 

[MVAM!mt-AJ 

ASIDlgcsamt 

Summa aus (untcrbroehcne 
lnstalrterta 
Bemcssungsschdntelstung 
LVT&NKT" D11uerVU) Ober 
•l!e VU mit ~cn An!:issen 
"Atmosphirllche • 
Einwirkung„, '"Elnwlrkung 
Drttter", "Zusllndlgkelt des 
Netzbetrelber51keln 
erkennbarer Anlus'" und 
„Sonstige geplant 
(Gewichtung mit so~w· 

ASIDl aller VU mit den 
AnUl:sscn "Atmosphirl5ehe 
Einwirkung", '"Elnwlriwng 
Dritter·-. '"ZusWnd!gkclt dQS 
Ncttbdrelbetslketn 
erkcmnb:arcr Anbiss"' und 
"Sonstl09 gcplomt 
(Gowtchtung mit SO'%)"" 

{MVAMlnuten] 

[MVAMtnutfnlt.lVA) 

ROckwlrkungsstörungen 

Höhero Gewalt 

G~mtdcuer Q!cr VU m!t dem 

en'" 

An;z;ihl aller VU m:t df:m Anln:s 
"ROckwirkun~wlrungen~ 

Summe unletbroctume 
mta!lerto 
Bcmcaungzcheinlci~ 

LVT&NKT, aufgrund von VU ml 
demAnltl:$s 
"Rückv.irku~st6nm en~ 

Summe DU5 (unterbrochcnc 
lnsto::!ert~ 

BcmH.sunguchcinlcbtung 
Lvrt.NKT • 0;.ucr VU) Ober c!:e 
VU mit dem Anlas 
"Rückw".tkl.mQz\6 en• 
AS101 .!!er VU mit Anl3:ö 
"RilcicwUkunosstarunaen" 

[t.Ainu:en} 

PAVAJ 

[MVA.Mrutcn) 

(MVAMlrU:enlMVAJ 

Ztihlcrwcchs(!I 

Ge<lnmtdaucr aJer W m':l dem 
Anl.r...:o "Höhere Gewclr 
Anzi?hl ~er VU mit dem Antcs.s 
"Höhere Gcwcll" 

SUmme u.,~crbrochcne 
Bcmc~h:ilnleistung 

LVTt.NKT, lllf.grund von VU mil 
dem Anl::n "'Hdhcre Gcwclr 

Summe cus (Un!!!:rbroctume 
Bcmessungssch~tung 

Lvrt.NKT • Deuer W) Ober c!!: 
VU mit dem An!::a ~HOhcrc 
Gcwolr 
ASIDl o!lcr VU m:t Anlcc:o 
"Höhere Gew.:i!r 

Ge:.amtd::uer o9cr VU mit dem 
Anl~ "ZM\!crwcctncr 
Anzahl ~er VU mit dem An!as:; 
"ZOh!:.!rwec:h!lcr 

Summe untcrbroehcne 
in:otöl!.'.iarta 
Bame~w..scholnlcbtung 

LVTANKT, auforundvon VU mit 
dtlm Anltls:o "'l.dh!erwech:fcT' 

Summe mo (u:itcrbroehcnc 
in~t.3!.;crto 

ecmC!l!lUn~h-~...Jung 
LVTtNKT • D~uer VU) über ::i~ 
V\J mit dem Anlc"°i; 
"Zllhlcrwechscl"' 
ASIDl c!ler vu mit Anlc.:>~ 
KZ.Oh!erwech!lcr 

(t.!iN.tcn] 

lAnz•hl} 

[MVAJ 

(MVAUft.rtcn] 

(MVAM\nul:enll'.IVAJ 

[M:nutenJ 

(Anzc."'} 

(MVAJ 

(MVAtAinuten} 

(MVAl'.Ainuten/1.IVA) 
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Qualitätselement Qt NS- und MS- Ebene für Betriebsnummer: 10001837 

Niederspannünqsebene: 

Netznummer 1: Bonuszuschla in der NS-Ebene m Euro 
#NV 
#NV 
#NV 
#NV 
#NV 

Netznummer 1: Bonuszuschla in der MS-Ebene in Euro 
#NV 
#NV 
#NV 
#NV 
#NV 

Netznummer 1: Zulässige Erlösobergrenze 2011 
abz 1. dauerhaft nicht beeinflussbarer Kosten und der Kostenseilen HöS, HöS/HS, HS und HS/MS 
Netznummer 2: Zulässige Erlösobergrenze 201 1 
abz 1. dauerhaft nicht beeinflussbarer Kosten und der Kostenseilen HöS, HöS/HS, HS und HS/MS 
Netznummer 3: Zulässige Erlösobergrenze 2011 
abz 1. dauerhaft nicht beeinflussbarer Kosten und der Kostenseilen HöS, HöS/HS, HS und HS/MS 
Netznummer 4: Zulässige Erlösobergrenze 2011 
abz 1. dauerhaft nicht beeinflussbarer Kosten und der Kostenseilen HöS, HöS/HS, HS und HS/MS 
Netznummer 5: Zulässige Erlösobergrenze 2011 
abz 1. dauerhaft nicht beeinflussbarer Kosten und der Kostenseilen HöS, HöS/HS, HS und HS/MS 
Netznummer 6: Zulässige Erlösobergrenze 201 1 
abz 1. dauerhaft nicht beeinflussbarer Kosten und der Kostenseilen HöS, HöS/HS, HS und HS/MS 

Summe NS-Ebene Bonuszuschla in Euro 

Mittelspannungsebene 

Summe MS-Ebene Bonuszuschla in Euro 

Gesamtergebnis 

Summe NS- und MS-Ebene Bonuszuschla in Euro 

Summe NS- und MS-Ebene ggf. nach Berücksichtigung von (nicht bereinigten) Netzübergängen [Bonuszuschlag in Eur 

Summe zulässige Erlösobergrenze 201 1 
abz 1. dauerhaft nicht beeinflussbarer Kosten und der Kostenseilen HöS, HöS/HS, HS und HS/MS 

Ka pun sgrenze 
Anteil Bonuszuschla /Malusabschla an der für die Qualitätsre ulierun relevanten Erlösober renze 2011 

Summe NS- und MS-Ebene nach Kappung [Bonuszuschlag in Euro] 
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Einzelergebnisse für Ne1znummer: 10001837_1 

Niedersoannunasebene 


Eingangsparameter: 


Zeit !eiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen 2009 NS-Ebene k 
Versor te Fläche 2009, NS-Ebene km2 

SAIDI 2007 
SAIDI 2008 
SAIDI 2009 

Lastdichte NS-Ebene W/km2 

Mittelwert SAIDI 

Berechnungsergebnisse: 

Referenzwert NS-Ebene 

Bonuszuschla NS-Ebene in Euro 

Mittelspannunasebene 

Eingangsparameter: 

Anzahl der Letztverbraucher 2009, der ei enen MS-Ebene Anzahl 
Anzahl der Letztverbraucher 2009, der eigenen NS- und MS-Ebene 
Anzah 

Geo rafische Fläche 2009, MS-Ebene m2 

ASIDI 2008 
ASIDI 2009 

Lastdichte MS kW/km2 

Mittelwert ASIDI 

Berechnungsergebnisse: 

Referenzwert MS-Ebene 

Bonuszuschla MS-Ebene in Euro 

Gesamteraebnis 

Summe NS- und MS-Ebene Bonuszuschla in Euro 
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